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1. Auftrag  
 

Der Auftrag des Massenverwalters, Mag. Nikolaus Vogt lautet, im Zuge des anhängigen 
Exekutionsverfahrens zu GZ 24 E 7/23p Befund und Gutachten über die Verkehrswerte der 
Wohnungseigentumsobjekte: Lager Nr. 1 und 2 bzw. Wohnungen Top Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 1200 
Wien, Treustr. 15A/Wallensteinstr. 6 zu erstatten. Der Auftrag wurde iRd Insolvenzeröffnung der 
‚Mauerwerk Donaufelderstr. 10 GmbH‘ (Schuldnerin) am 19.03.2025 schriftlich erteilt. 
 

2. Bewertungsstichtag 
 

Als Bewertungsstichtag gilt der Tag der abschließenden Befundaufnahme der gegenständlichen 
WE-Objekte (26.03.2025).  
 

3. Unterlagen 
 

Dieser Bewertung sind jene Kenntnisse, Informationen und Daten zu Grunde gelegt, die durch die 
Erhebungen des Sachverständigen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Liegenschaft erlangt wurden. Darüber hinaus bilden die Informationen und Auskünfte der Parteien 
bzw. deren Vertreter die Grundlage für dieses Gutachten. Ergänzende Informationsquellen sind in 
den Beschreibungen (jeweiliger Befundteil) enthalten. 
 
Folgende Unterlagen sind demnach im Gutachten berücksichtigt: 

• Befundaufnahmen: 29.8.2024 um 9 h; 13.12.2024 um 11 h, 26.3.2025 um 11:30 h 
• Grundbuchsauszug vom 10.02.2026 
• Bauamt Unterlagen vom 19.08.2024 
• Verkehrsinformationen (öffentlicher/Individual-Verkehr), Lärm- und 

Immissionsbelastungen, Stadtstrukturplan (Kulturgüterkataster), Flächen- und 
Bebauungswidmung der Stadt Wien, u.v.m; 

• Fotodokumentation der bewertungsgegenständlichen Bestandobjekte und der allgemeinen 
Teile der Liegenschaft zum Zeitpunkt der Befundaufnahmen  

• Unterlagen HausVw (BK-JA, EA, Vorschreibung, WEV, NWGA, EV-Protokolle, Pläne)  
• Literatur:  

„Liegenschaftsbewertung“, Heimo Kranewitter, in der aktuellen Auflage  
„Immobilienbewertung Österreich“, Bienert/Funk, in der aktuellen Auflage 
Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992, BGBl. 150/92 

• Statistiken:  
„Immobilienpreisspiegel“ – WKÖ 2025, „Immobilienpreisatlas” – Raiffeisen 
Bausparkasse, „Standortexposé“ – IMMOunited GmbH, „Brigittenau in Zahlen“ – 
Statistik Austria, Marktberichte u.a. Otto, EHL, BUWOG etc. 

 
Durch den vorgenommenen Befundungsvorgang sind die objektiven wertrelevanten 
Objekteigenschaften aus Sachverständigensicht in erforderlichen Umfang berücksichtigt. 
Dennoch ist der Hinweis vorzunehmen, dass Abweichungen der tatsächlichen, rechtlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten zu den vorgelegten Unterlagen den berechneten 
Verkehrswert verändern können. Neue Unterlagen bzw. Änderung des Informationsstandes 
können ebenfalls zu einer Veränderung des Gutachtenergebnisses führen. Das vorliegende 
Gutachten hat ausschließlich in seiner Gesamtheit und in Bezug zu den Aufgabenstellungen des 
Gerichtsauftrages Gültigkeit.  
 
Gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass die 
im Zuge der Bewertung zu erfolgenden Verarbeitungen personenbezogene Daten vom 
Sachverständigen in der Funktion eines Auftragsverarbeiters auftragskonform und mit größter 
Sorgfalt erfolgen. 
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4. Befund 
 
4.1. Lagebeschreibung der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft  
 
Die nachfolgenden Plan- und Kartendarstellungen bilden die Lage der bewertungs-
gegenständlichen Liegenschaft innerhalb des Stadtgebietes sowie der unmittelbaren Umgebung 
(Mikrostandort) ab. Ebenso werden die Einflusskriterien: Umwelt (Verdachtsflächenkataster, 
Lärm, usw.), die behördlichen Raumordnungsvorgaben (Flächenwidmung) sowie wirtschaftliche 
Kriterien (Infrastruktureinrichtungen, Verkehrsanbindung, Marktdaten zu Wohnqualitäten …) 
erhoben. Diese Recherchen bilden die Grundlage der vorgenommenen Lagebeurteilungen.  
 
Kriterium Beschreibung 

 

Lage allgemein -  
verkehrstechnische 
Erreichbarkeit –
„Individualverkehr“ 
„öffentlicher Verkehr“ 
(siehe Näheres, Seite 6-8) 

Lage allgemein (gut) 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich in 
ihrer baulichen Konfiguration als Eckliegenschaft im 20. Wiener 
Gemeindebezirk, Kreuzungsbereich Wallensteinstr./ Treustraße 
nur wenige Gehminuten vom Donaukanal und von der 
Friedensbrücke / Franz Josefs Bahnhof im 9. Wiener 
Gemeindebezirk entfernt. 
Die unmittelbare Umgebung zeichnet sich durch eine historisch 
gewachsene, dichte Verbauung durch Mehrparteienwohnhäuser 
(überwiegend Neubau nach 1945) aus. 
 

Lage Individualverkehr (gut) 
Die ggst. Liegenschaft ist in Bezug zur Anbindung 
Individualverkehr bspw. über die Brigittenauer Lände 
stadtauswärts bzw. über die Donaukanal Lände stadteinwärts 
erreichbar.  
 

Lage öffentlicher Verkehr (gut) 
Die Anbindung öffentlicher Verkehrsmittel ist bspw. mit den 
Straßenbahnlinien 5, 33 (Klosterneuburger Str./Wallensteinstr.) 
oder mit der U-Bahnlinie U4 (Friedensbrücke) gegeben.                      
Der Franz Josefs Bahnhof (für die Regional- und Schnellzüge 
bzw. für weitere Straßenbahn- und Busverbindungen in Wien) ist 
in 550 m und somit in rd. 8 Gehminuten erreichbar.  
 

Infrastrukturelle 
Einrichtungen/ 
Nahversorgung/ 
Infrastruktur 
siehe Näheres, Seite 6-8 
 

Lage Nahversorgung/Infrastruktur (gut) 
In der fußläufig erreichbaren Umgebung (Klosterneuburger Str., 
Wallensteinplatz, Gaußplatz, Alserbachstr.) befinden sich bspw. 
Bäckereien, Lebensmittel/Supermärkte, Apotheken sowie 
Banken und Sparkassen, Kindergärten, Volksschulen, Ärzte für 
Allgemeinmedizin, Polizei und Postfiliale, etc.  
 

Erholungsmöglichkeiten Erholungsmöglichkeiten sind an beiden Donaukanalufer bzw.   
im Augarten gegeben. 
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4.1.1. Lage der Liegenschaft (allg.) 
 

Quelle: www.google.at/maps „Lage der Liegenschaft im 20. Bezirk inkl. Infrastruktureinrichtungen“  
 

 
Quelle: www.immounited.com/IMMOmapping - „Lage der Liegenschaft im 20. Bezirk inkl. Infrastruktureinrichtungen“ 
 

 
Quelle: www.immounited.com/IMMOmapping - Vogelperspektive - Str.-Fassade 
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4.1.2. Übersicht Erreichbarkeiten /Auszug: IMMOunited-Standortexposé 
 
4.1.2.1. Übersicht der nächstgelegenen Einrichtungen  

  
Einrichtung Name Entfernung 
Apotheke Herminen Apotheke, Webergasse 1, 1200 Wien 161 m 
Arzt DR. Thomas Vilim - u.a. Allgemein- und Vorsorgemedizin 64 m 
Bäckerei Bäckerei Arena, Wallensteinstraße 7, 1200 Wien 79 m 
Bank Bank Austria, Wallensteinstraße 14, 1200 Wien 158 m 
Bibliothek Obere Donaustraße 17, 1020 Wien 501 m 
Café Wettcafe, 1200 Wien 26 m 
Car-Sharing Stadtauto carsharing, Gussenbauergasse 5-7, 1090 Wien 318 m 
Club / Disco Shelter, Wallensteinplatz 8, 1200 Wien 385 m 
Drogerie Bipa, Klosterneuburger Straße 18, 1200 Wien 183 m 
Eissalon Zanoni & Zanoni, 57 m 
Fast-Food Restaurant Fattoush 67 m 
Fleischer Gumprecht Pferdefleischhauer 39 m 
Friseur Kosmetik Reitinger 11 m 
Gemischtwaren Afro-Asiatischer Shop 177 m 
Getränkeverkauf Aras Getränke Shop 356 m 
Grünraum Wettsteinpark, 27 m 
Kasino Casino Wien, Kärntner Straße 41, 1010 Wien 2,57 km 
Kindergarten Pfarre Mutter Gottes Kindergarten, Hort, Keine 

Adressinformation 
187 m 

Kino Votivkino, Währinger Straße 12, 1090 Wien 1,29 km 
Klinik Jugendzahnambulatorium 719 m 
Krankenhaus Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, 1020 Wien 1,74 km 
Kulturinstitut Juvivo 288 m 
Kulturzentrum Mz* Baltazars Lab, Wallensteinstraße 38-40/8, 1200 Wien 505 m 
Museum Museum der Johann Strauss Dynastie, Müllnergasse 3, 1090 Wien 878 m 
Parkplatz / Parkgarage Ehem. Fix & Foxi, Treustraße 52, 1200 Wien 369 m 
Planetarium Planetarium, 1020 Wien Prater  2,44 km 
Polizeidienststelle Polizeiinspektion Julius-Tandler-Platz 3, 1090 Wien 437 m 
Postamt Post, Wallensteinstraße 33, 1200 Wien 498 m 
Pub Cafe Sydney 271 m 
Rechtsanwalt MOSATI Rechtsanwälte, Berggasse 7, 1090 Wien 1,15 km 
Restaurant Pizzeria Il Mondo 93 m 
Rettungsstützpunkt Rettungsstation Brigittenau, 467 m 
Schule Allgemeine Sonderschule Wien 20 103 m 
Seniorenwohnheim Pflege- und Sozialzentrum Pramergasse 614 m 
Supermarkt Penny, Klosterneuburger Straße 23-27, 1200 Wien 205 m 
Süßwaren Zuckerl Tante, Klosterneuburger Straße 30, 1200 Wien 259 m 
Tankstelle Avanti, Gaußplatz zw. 1 und 14, 1020 Wien 351 m 
Theater Theater Forum 529 m 
Tierarzt Tierambulanz Brigittenau 170 m 
Universität / Hochschule Institut für Staatswissenschaft 640 m 
Vergnügungspark Wurstelprater, 1020 Wien 2,78 km 
Zoo Schmetterlinghaus, 1010 Wien 2,45 km 

 

   Quelle: www.immounited.com/IMMOmapping - Standortexposé (Auszug)   
 

Die genannte Studie (Standortexposé) liefert eine umfassende Beurteilung von Lagequalitäten 
(detaillierte Erhebung und Auswertung zu Infrastrukturdaten, zum öffentlichen Verkehr und 
Individualverkehr, Geoinformationen und sonstige Qualitäten; ergänzend zugleich um statistische 
Auswertungen zur Bewohnerstruktur der jeweiligen Lage uvm.). Insofern kann aus dieser 
Grundlagenerhebung ein umfassendes Bild zu den Lagequalitäten erhoben werden.                                     
Dieses Datenmaterial ist von einer, nach objektiven Maßstäben ausgerichteten Institution erhoben 
und verweist auch auf die Verwendbarkeit der Daten für Sachverständigenzwecke.  
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4.1.2.2. Gegenüberstellung d. Mikrolage der ggst. Liegenschaftsumgebung (Radius 350m) 
 

 
Quelle: www.immounited.com/IMMOmapping - Standortexposé (Auszug: Nahversorgung)   
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4.2. Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen 
 

 
Quelle: www.wien.gv.at/flaechenwidmung  - Flächenwidmung und Bebauungsplan 
 

 
Quelle: www.wien.gv.at/kulturportal/public/ - die ggst. Liegenschaft liegt in der Geschäftsstr. Typ 2  
 
Für die bgg Liegenschaft liegen folg. Widmungsgegebenheiten vor: 
„Gemischtes Baugebiet-Geschäftsviertel, Bauklasse IV, geschlossene Bauweise, 
Höhenbeschränkung 18m, Gebäudetiefe 12m;“ 
 

Hinter der Baufluchtlinie ist folgende Widmung ausgewiesen: 
„Gärtnerische Ausgestaltung“ 
 

Für die gegenständliche Bewertung eines Wohnungseigentumsobjektes wird bezogen auf die 
Gesamtliegenschaft von einer widmungsentsprechenden Bebauung ausgegangen.    
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4.3. Altlastenatlas und Verdachtsflächenkataster 
 

 
Quelle: https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten  
 
Auf Basis der Recherche gem. Novelle des Altlastensanierungsgesetzes 1. Jänner 2025 ist für die 
gegenständliche Liegenschaft von keiner Beeinträchtigung auszugehen.  
 
Allfällige Kontaminationen der Liegenschaft wurden im Zuge der Befundaufnahme auch nicht 
überprüft oder bekannt gegeben und sind demnach in der gegenständlichen Bewertung nicht 
berücksichtigt. Es wurde keine gesonderte Untersuchung der Bodenbeschaffenheit durchgeführt.  
 
Diese Bewertung erfolgt daher unter der Annahme, dass keine Kontaminationen, keine toxischen 
oder gefährlichen Substanzen beziehungsweise keine gesundheitlichen Schädigungen durch 
gefährliche Substanzen an der Immobilie vorliegen.  
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4.4. Lärmkarten zu diversen Immissionsmöglichkeiten 
 
In den vorliegenden Karten sind die in den Geltungsbereich der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
fallenden Ballungsräume und Lärmquellen eingetragen. Als Lärmquellen gelten alle 
Hauptverkehrsstraßen (d.h. 3 Mio. Kfz/Jahr bzw. rd. 8.000 Kfz/Tag) und Haupteisenbahnstrecken 
(alle Schienenstrecken: Straßen- und Schienennetz mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 
30.000 Zügen pro Jahr). Die strategische Lärmkarten werden rechnerisch ermittelt, wofür neben 
Parametern wie Verkehrsstärke, Fahrgeschwindigkeit etc. auch die Kenntnis des Geländes und der 
Bebauung berücksichtigt wird. Die Pegelwerte stellen die Lärmimmission in einer Höhe von 4m 
über dem Boden dar und sind daher sowohl für den Schutz des Freiraumes als auch hinsichtlich 
Aussagen für hohe Gebäude nur bedingt geeignet und nur bedingt anwendbar. 
 
Anmerkung: der Lärm für den Tag-Abend-Nachtzeitraum wird durch Lden-Lärmindex beschrieben. Der Lden 
entspricht dem energieäquivalenten Dauerschallpegel, wobei für den Abendzeitraum (19:00 - 22:00 Uhr) 
ein Pegelzuschlag von 5 dB und für den Nachtzeitraum (22:00 - 6:00 Uhr) ein Pegelzuschlag von 10 dB 
berücksichtigt wird. Lärm für den Nachtzeitraum wird durch den Lnight-Lärmindex beschrieben.                   
Der Lnight entspricht dem energieäquivalenten Dauerschallpegel für den Nachtzeitraum (22:00 - 6:00 Uhr). 
 
Die ggst-Liegenschaft liegt lt. „Lärm Info“ im ggst. Abschnitt lt. „24h Durchschnitt-Lärmindex“ 

bzw. lt. „Nacht-Lärmindex“ für Str.- /Schienen-Verkehr über dem Schwellenwert von „Lden“ 60 
dB bzw. „Lnight“ 50 dB gemäß der Bundes-Umgebungslärmschutz-VO  BGBl. I Nr. 60/2005.   
 
Straßenverkehr 
 

 

Quelle: https://maps.laerminfo.at/# „Auszug: Standortexposé“: Lärmzone 24h-Durchschnitt / „Lden“: 70-75 dB 
 

 

Quelle: https://maps.laerminfo.at/# „Auszug: Standortexposé“: Lärmzone Nachtwerte /„Lnight“: 60-65 dB. 
 
Im Zuge der Befundaufnahme konnten bezogen auf die Wohn- und Geschäftsnutzung keine 
wahrnehmbaren Einschränkungen durch Lärm festgestellt werden.  
 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2005/60
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4.5. Statistische Daten zum 20. Bezirk 
              Quelle: Statistik Austria „Brigittenau in Zahlen“, Auszugs-Ausgabe / August 2024 
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Quelle: BUWOG Group-/EHL Wohnen GmbH „Erster Wiener Wohnungsmarktbericht 2025 – Wien“ 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 

Quelle: EHL Wohnen GmbH „Zinshausmarktbericht – Wien“, Veröffentlichung 2025 
 
 

    
 

Quelle: Otto Immobilien „Wiener Wohnungsmarktbericht“, Veröffentlichung 2025  
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4.6. Beschreibung der bewertungsgegenständlichen Bebauung 
 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft mit den zu bewertenden WE-Objekten wurde an 
mehreren Terminen (s.o.) besichtigt. Im Rahmen dieser Befundungen wurden auch die 
allgemeinen Teile besichtigt, jedoch wurde das Vorliegen konsenswidriger Baumaßnahmen nicht 
gesondert geprüft.  
 
(Anmerkung zum Umfang der Befundaufnahme: Im Zuge der Befundaufnahmen wurden keine 
Untersuchungen nicht sichtbarer Teile des Gebäudes, wie insbesondere Gas-, Wasser-, Abwasser-, Elektro- 
und Heizungsleistungen hinsichtlich Baumängel angestellt).  
 
4.6.1. Beschreibung der Gesamtliegenschaft (allg.)  
 

Kriterium Beschreibung Informationsquelle 

Haustyp/ 
Baujahr: 1893 

Mehrparteienwohnhaus in der Rechtsform 
Wohnungseigentum; bestehend aus 27 
Wohnungen (inkl. 27 Kellerabteile) und 5 
Lagerräumen. Zu den allgemeinen Teilen der 
Liegenschaft zählen Müllraum, Kinderwagen/ 
Fahrradabstellraum sowie sonst. Abstellräume. 
 

NWGA vom 
25.11.2004 
Energieausweis  
vom 11.09.2024 

Geschosse Keller, EG, 4. OG, DG 2004 ausgebaut NWGA 
 

Lift Ein Lift ist vorhanden.  
 

Befundaufnahme 
Informationen zum 
Ausstattungs- und 
Erhaltungszustand 

Altersbezogener durchschnittlicher Ausstattungs- 
und Erhaltungszustand der allgemeinen Teile der 
Liegenschaft.  
 

Befundaufnahme 
 

Reparaturrücklage Der Stand der Rücklage beträgt per 30.11.2024 
€ 107.198,40 (per 31.12.2025: rd. € 15.000). 
 

Hausverwaltung 
 

geplante  
Sanierungsarbeiten 
 

Trockenlegung ab Kellerabgang inkl. 
Sockelbereich, EG, Gangbereich, Müllraum und 
Gehsteigsockel; Anstrich/Ausmalen im 
Erdgeschoß und Eingangsbereich 
 

Hausverwaltung 
 

Energieausweis Für das Wohngebäude liegt ein EA vor; 
Gültigkeitsdauer bis 12.09.2034.  
 

EA Gewerbe: 

 
 

EA Wohnungseinheiten: 

 
 

Energieausweis  
vom 11.09.2024 

Grundbuch Im C-Blatt ist ein Sonderverteilungsschlüssel für 
die Aufteilung der Aufwendungen vereinbart – 
dieser Verteilungsschlüssel hat keine 
unmittelbare Auswirkung auf die Bewertung der 
gegenständlichen WE-Anteile. 
 

Grundbuch  
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4.6.2. Beschreibung der bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsobjekte 
 
 

Kriterium Beschreibung 
 

Lage im Gebäude: 
Straßenlage  

Die bewertungsgegenständlichen WE-Objekte (Whg Top 1,2,3,4,5,6) 
befinden sich jeweils im 1. OG; das Lager Top 1 befindet sich im EG 
(straßenseitiger Zugang), das Lager Nr. 2 befindet sich im Kellergeschoß.   
 

Bewirtschaftungs-
kosten/ 
 
monatliche 
Vorschreibungen 
 
lt. HV ab 1.1.2026 
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Raumaufteilung/ 
Ausstattung/ 
Nutzung 
der jw.  
WE-Objekte 
 
 
NWGA 
(NFL-Aufstellung) 
 
Anmerkung: 
MA 37 Pläne 
bestehende 
Raumaufteilung 
entspricht im 
Wesentlichen  
dem Baukonsens 
 

Wohnung Top 1 (36,56 m²) – 1. OG, hofseitig  

 
Raumaufteilung/Befundung:  
Vorraum, Badezimmer und WC in einem Raum, Schrankraum, Hauptraum 
mit Fensterausrichtung Hof mit integrierter Küchenzeile 
Ausstattungsmerkmale: 
• Böden: Laminat in den Haupträumen, Verfliesung im Sanitärbereich 
• Wände: gestrichen, teilweise tapeziert; Wandverfliesung  

(bis Türstockunterkante) in den Sanitärbereichen (Bad, WC) 
• Heizung: Gasetagenheizung mit Radiatoren, Therme befindet sich im 

Sanitärbereich 
• Bad/WC: gemauerte Dusche; Waschtisch, mechanische Entlüftung 

und Waschmaschinenanschluss vorhanden 
• Sonstiges: Gegensprechanlage vorhanden 
• Ausstattungs- u. Erhaltungszustand: durchschnittlich 
• Zubehör: KA-Top 1 (2,15 m²) 
Nutzung: ab 1.12.2025 auf 3 J befristet vermietet /NMZ: € 186,69/p.m. 
 
Wohnung Top 2 (45,23 m²) – 1. OG, tw. Straßenlage ‚Wallensteinstr.‘ 

 
Raumaufteilung/Befundung: 
WC (rechts vom Eingang), Kabinett, Vorzimmer L-förmig, Hauptraum 
Richtung ‚Wallensteinstraße‘, Badezimmer, Küchennische im Hauptraum 
integriert  
Ausstattungsmerkmale: 
• Böden: VZ-Fliesenboden, HR-Laminat, Sanitärbereich verfliest.  
• Wände: gestrichen 
• Heizung: Gasetagenheizung mit Radiatoren, Therme im Bad  
• Bad und WC sind separat: mechanische Entlüftung und 

Waschmaschinenanschluss im Bad vorhanden 
• Sonstiges: Gegensprechanlage vorhanden 
• Ausstattungs- u. Erhaltungszustand: durchschnittlich 
• Zubehör: KA-Top 2 (2,15 m²) 
Nutzung: unbefristet vermietet/ Nettomietzins/M:  € 398,02/ p.m. 
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Wohnung Top 3 (53,77 m²) – 1. OG, Straßenlage ‚Wallensteinstr.‘ 

 
 

Raumaufteilung/Befundung: 
Vorraum, WC (links vom Eingang), Badezimmer (rechts vom Eingang), 
Abstellraum (links vom Eingang), 2 Haupträume (Richtung Straßenseite 
‚Wallensteinstraße‘), Küchennische (angeschlossen an linken Hauptraum 
- Ausstattung mit Herd und Spüle) 
 

Ausstattungsmerkmale: 
• Böden: Laminat in den Haupträumen, Verfliesung in den 

Sanitärbereichen 
• Wände: gestrichen, teilweise tapeziert; Wandverfliesung (bis 

Türstockunterkante) in den Sanitärbereichen (Bad, WC) 
• Heizung: Gasetagenheizung mit Radiatoren (Therme befindet sich in 

der der Küchennische) 
• Bad: gemauerte Dusche, Waschtisch, Handtuchhalter (Entlüftung 

augenscheinlich vorhanden), Waschmaschinenanschluss 
• WC: separates WC mit Waschtisch, WC-Schale und Entlüftung 
• Sonstiges: Gegensprechanlage vorhanden 
• Ausstattungs-u. Erhaltungszustand: durchschnittlich 
• Zubehör: KA-Top 3 (2,15 m²) 
Nutzung: ab 1.12.2025 auf 3 J befristet vermietet /NMZ: € 342,51/p.m. 
 
Whg Top 4 (66,87m²) – 1.OG, Straßenlage ‚Treustr./Wallensteinstr.‘ 
 

 
 

Raumaufteilung/Befundung: 
Eingangsbereich, Vorraum, Bad (zum Lichthof), WC (rechts vom 
Eingang), Küche/Kochnische, AR, 2 Haupträume, 1 Kabinett 
 

Ausstattungsmerkmale: 
• Böden: Laminat in Aufenthaltsräumen; Verfliesung im Sanitärbereich  
• Wände: gestrichen; Sanitärbereich 2,20m verfliest. 
• Türen: einfache Holztüren 
• Fenster: Kunststoff-Isolierglas   
• Beheizung: Gasetagenheizung mit Radiatoren vorhanden, keine 

Therme vorhanden; Warmwasserboiler befindet sich in der Küche  
• Bad: mit einer gemauerten Dusche, Waschtisch, Handtuchhalter, 

Waschmaschinenanschluss (Entlüftung augenscheinlich vorhanden)  
• WC: mit Waschtisch, WC-Schale und Entlüftung 
• Zubehör: KA-Top 4 (2,15 m²) 
Nutzung: unbefristet vermietet/ Nettomietzins/M:  € 468,09/p.m.  
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Wohnung Top 5 (44,90 m²) – 1. OG, Straßenlage ‚Treustraße‘ 
 

 
 

Raumaufteilung/Befundung: 
VR, Bad/WC (links v. Eingang), 1 Kabinett, Küchennische im Hauptraum 
 

Ausstattungsmerkmale: 
• Böden: Laminat; Verfliesung im Sanitärbereich 
• Wände: gestrichen 
• Heizung: Gasetagenheizung mit Radiatoren; Therme in der Küche  
• Sanitärbereich: WC und Bad kombiniert, Wandverfliesung 

(bis Türstockunterkante), Waschmaschinenanschluss vorhanden 
(Schimmelbildung im Bereich der Deckenkehle) 

• Sonstiges: Gegensprechanlage vorhanden 
• Ausstattungs-u. Erhaltungszustand: durchschnittlich 
• Zubehör: KA-Top 5 (2,15 m²) 
Nutzung: ab 1.12.2025 auf 3 J befristet vermietet /NMZ: € 235,73/p.m. 
 
Wohnung Top 6 (33,33 m²) – 1. OG, Straßenlage ‚Treustraße‘ 
 

 
 

Raumaufteilung/Befundung: 
Vorraum, WC/Bad (rechts), Küchennische, daran anschließend ein 
Hauptraum 
 

Ausstattungsmerkmale: 
• Böden: Teppichboden im Hauptraum, Laminat in Küche/Vorraum, 

Verfliesung im Sanitärbereich 
• Wände: gestrichen/ Sanitärbereich: verfliest (bis Türstockunterkante) 
• Küche: einfache Küchenzelle (mit Herd und Spüle)  
• Heizung: Gasetagenheizung mit Radiatoren;  

Therme befindet sich in der Küche  
• Sanitärbereich: WC und Bad kombiniert,  

Waschmaschinenanschluss vorhanden 
• Sonstiges: Gegensprechanlage vorhanden 
• Ausstattungs-u. Erhaltungszustand: durchschnittlich 
• Zubehör: KA-Top 6 (2,56 m²) 
Nutzung: ab 1.12.2025 auf 3 J befristet vermietet /NMZ: € 174,98/p.m. 
 
Lager 1 (206,19m²) – EG, Str./Seiteneingang ‚Treustr./Wallensteinstr.‘ 
 

 
Das Bewertungsobjekt besteht aus einem großen L-förmig, entlang der 
beiden Straßenfronten situierten Hauptraum, einem Nebenraum sowie 
einem Sanitärbereich (mit Dusche, WC und Waschbecken), der sich im 
hinteren Teil des Objektes in Richtung Ausgang zum allgemeinen 
Stiegenhaus befindet. 
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Ausstattungsmerkmale  
• Böden: verfliest.  
• Wände: in den beiden Haupträumen tapeziert;  

im Sanitärbereich und am Gang bis zur Türstockoberkante verfliest. 
• Türen: einfache Holztüren 
• Fenster: Kunststoff-Isolierverglasung 
• Beheizung: Elektroheizung 
Nutzung: unbefristet vermietet/ Nettomietzins/M:  € 1.443,33/p.m.  
 
Lager 2 (27,61 m²) – KG, Seiteneingang ‚Treustraße‘ 
 

 
 

Raumaufteilung/Befundung: 
Das Lager befindet sich im Kellergeschoss und besteht laut Plan aus zwei 
abgetrennten Räumen.  
Eingang über den allgemeinen Kellerbereich (Lifterreichbarkeit) 
Lage Richtung Straßenseite Treustraße KG (keine natürliche Belichtung) 
 

Ausstattungsmerkmale: 
• Boden: Estrich 
• Wände: Ziegelwände (unverputzt) 
• Elektrik: Teilelektrifizierung  
• Zustand: nur zu Lagerzwecken geeignet,  

          Grundfeuchtigkeit vorhanden  
• Zugang: über den allgemeinen Abgang oder mittels Lifts  

        (Lift fährt bis ins Kellergeschoss) 
Nutzung: unbefristet vermietet/ Nettomietzins/M:  € 135,29/p.m.  
 

 

elektrische 
Einrichtungen 

Die Elektroleitungen in allen zu Wohnzwecken gewidmeten WE- Objekten 
sind augenscheinlich mit FI- Schutzeinrichtung ausgestattet. 
 

Anschlüsse Strom, Gas, Wasser-, Kanal 
 

Grundbücherliche 
Einverleibungen 
 

Die Bewertung bezieht sich auf geldlastenfreie Miteigentumsanteile. 
 

Nutzung / 
bestehender 
Mietverträge 
 
 

Die WE-Objekte weisen unterschiedliche Vermietungsstrukturen auf: Ein 
Teil der Objekte ist unbefristet an eine dem Liegenschaftseigentümer 
nahestehende Betreibergesellschaft vermietet, ein weiterer Teil ist an 
externe Dritte vermietet, wobei sowohl befristete als auch unbefristete 
Mietverhältnisse bestehen. 
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5. Bewertung 
 
5.1. Wahl des Bewertungsverfahrens 
 
Bei den bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsobjekten handelt es sich teilweise um 
unbefristet vermietete Einheiten (siehe MV Whg Top 2 und Whg Top 4, Lager 1 und Lager 2); 
einzelne Objekte sind befristet vermietet (siehe MV Whg Top 1, Top 3, Top 5 und Top 6).                
In der einschlägigen Fachliteratur wird für die Bewertung unbefristet vermieteter 
Wohnungseigentumsanteile primär das Ertragswertverfahren als sachgerecht angesehen.                        
Für Wohnungseigentumsanteile, bei denen die Bestandfreiheit innerhalb eines als ‚kurzfristig‘ zu 
qualifizierenden Zeitraumes mit hinreichender Sicherheit erwartet werden kann, wird das 
Vergleichswertverfahren als geeignet erachtet, da dieses die am Markt bestehenden Wertfaktoren 
unmittelbar und realitätsnah abbildet. 
 
Ertragswertverfahren iSd § 5 LBG 
 

(1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem 
Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen Zinssatz und 
entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 
(2) Hierbei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache tatsächlich erzielt 
wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwands für Betrieb, Instandhaltung und 
Verwaltung der Sache (Bewirtschaftungsaufwands) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet 
sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der 
Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrags ist überdies auf das 
Ausfallwagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten Bedacht zu nehmen. 
(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar oder 
weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, so ist 
von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt 
werden können, und dem bei einer solchen Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür 
können insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte statistische Daten 
herangezogen werden. 
(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art 
üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. 

 
Vergleichswertverfahren iSd § 4 LBG 
 

 (1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten 
Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, 
die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache 
übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach 
Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 
(2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe 
zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem 
Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen 
Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 
(3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche 
Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn 
der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise 
entsprechend berichtigt werden. 
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5.2. Bewertungsfaktoren und Kriterien iRd Ertragswertverfahrens   

5.2.1. Ermittlung des Rohertrages 
Ausgangsbasis für die Anwendung des Ertragswertverfahrens bildet der Rohertrag, der aus den 
aktuell auf Grundlage, der zuletzt abgeschlossenen bzw. aktualisierten Mietvereinbarungen 
tatsächlich vereinnahmten Nettomieterträgen der Bestandsobjekte abgeleitet wird.                                      
Die bestehenden Nettomietvereinbarungen entsprechen den gegenwärtigen Marktverhältnissen 
und sind daher als nachhaltig erzielbar im Sinne einer dauerhaft realistischen Ertragsannahme zu 
qualifizieren.  

5.2.2. Laufende Instandhaltung  
Die laufenden Instandhaltungskosten bei Wohnungseigentumsobjekten berücksichtigen im 
Wesentlichen die anteiligen Reparaturfondseinzahlungen an die WEG. Im gegenständlichen Fall 
werden die jährlichen laufenden Instandhaltungskosten in Bezug zu den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen mit 0,50 % der mit € 3.600,00/m² geschätzten Nettowiederherstellungs-
kosten angenommen.  

5.2.3. Mietausfallwagnis 
Damit wird das Wagnis einer Ertragsminderung durch uneinbringliche Mietrückstände oder 
Leerstände bezeichnet. Auf Basis der in der Literatur verwendeten Standard %-Sätze werden für 
die Bewertung konkret 4,00 % für das ‚Lager‘ und 2,00 % für die ‚Wohnobjekte‘ angesetzt. 

5.2.4. Wahl des Kapitalisierungs- bzw. Liegenschaftszinssatzes 
Der herangezogene Zinssatz nimmt ganz grundsätzlich Bezug auf die derzeit am Immobilienmarkt 
bestehenden Renditeerwartungen der handelnden Marktteilnehmer. Im Zinssatz wird die auf den 
Bewertungsgegenstand bezogenen Marktkriterien der Liegenschaft als Auswahlkriterium 
herangezogen, wobei man sich hier auf die, für die Ertragsobjekte angemessen und nachhaltig zu 
erzielenden Erträgen bezieht. Die Wahl des Zinssatzes für den Verkehrswert orientiert sich 
demnach nicht am Kapitalmarkt, sondern wird aus den regionalen Immobilienmarktentwicklungen 
zum Bewertungsstichtag abgeleitet (Empfehlung der SV). Demnach orientiert sich der 
heranzuziehende Zinssatz für eine gute Lage innerhalb einer Schwankungsbreite zwischen 2,50% 
und 4,50%.  
 

 
Quelle: Sachverständigenheft Ausgabe 2/2024 
 
Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer wird unter der Annahme der zukünftig laufend 
durchgeführten Instandhaltung mit 65 Jahren angenommen.  
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5.2.5. Bodenwertanteil und Bodenwertverzinsung  
Im Ertragswertverfahren wird methodisch der Bodenwertanteil für die Nutzflächen der 
Bestandeinheiten gesondert ermittelt. Dieser wird ausgehend vom Verkaufswert von 
Wohnungseigentumsobjekten in der Qualität ‚Erstbezug‘ abzgl. der Gestehungskosten 
(Herstellungskosten zzgl. Wagnis und kalk. Gewinn) nach dem Residualwertverfahren ermittelt.  
 

 
 

 

Grund und Boden sind zeitlich unbegrenzt zu nützen, d.h. sind ewig nutzbar, sodass sich der 
Verzinsungsbetrag als Jahreswert einer ewigen Rente berechnet. Er dient der Ermittlung des auf 
baulichen Anlagen entfallenen Reinertragsanteiles. 
 
5.3. Bewertungsfaktoren und Kriterien iRd Vergleichwertverfahrens   
            Wertermittlung der befristet vermieten und leerstehenden Wohnobjekte 
 

Der Verkehrswert der befristet vermieteten WE-Objekte ermittelt sich durch die Recherche des 
bestehenden Marktniveaus für Wohnungseigentumsobjekte; das Marktniveau für Verkaufspreise 
für gebrauchte Wohnungseigentumsobjekte im 20. Wiener Gemeindebezirk bildet dafür die die 
Berechnungsbasis je WE- Objekt. Dieses Preisniveau wird auf Basis erhobener Vergleichswerte 
in Abstimmung mit den Datenauswertungen des Immobilienatlas vorgenommen.                                   
Diese Datenquellen gehen jeweils von einer unmittelbaren Marktbetrachtung (Einfluss von 
tatsächlich stattgefundenen Kauftransaktionen im Immobiliensegment gebrauchte 
Wohnungseigentumsobjekte) aus und lässt sich daraus ein konkreter Bezug zur 
bewertungsgegenständlichen Lage im Vergleich zum durchschnittlichen Preisniveau für den 20. 
Bezirk (Mikrostandortbetrachtung) und andererseits auch ein genereller Bezug zu den 
Lagequalitäten für den 20. Wiener Gemeindebezirk herstellen (Makrostandortbetrachtung).  
 

Freigrund-/Bodenwert-Analyse
Beschreibung % Satz Werte pro m²
Preisbasis Verkaufserlös Wohnungseigentumsobjekt
(Erstbezug: gute bis sehr gute Vgl.-Lage im 20. Bezirk)

 €        6 000,00 

abzgl. durchschnittlicher Herstellungskosten 
lt. Sachverständigen-Tabelle (Heft 3/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-€       3 800,00 

abzgl. Wagnis und Gewinnkalkulation 25,00% -€          950,00 

bewertungsgegenständlicher Freigrundwert pro m²  €        1 250,00 

abzgl. Gebundenheit bestehender Bebauung 20,00% -€          250,00 

Basiswert für Bodenwertanteil (Wohnung Regelgeschoß pro m²- gerundet) 1 000,00€      
Basiswert für Bodenwertanteil (Lagerfläche pro m² - gerundet) 50,00% 500,00€         
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Im Ergebnis wird für die konkrete Lage für WE-Objekte in der Qualität ‚gebraucht‘ von einem 
Marktniveau von € 5.100,00/m² ausgegangen. Die Anpassung an das jeweilige WE-Objekt werden 
Sanierungskosten in der Höhe von rd. € 1.000,00 /m² in Abzug gebracht. Für den Zeitraum bis 

Befristungsende werden 10% in Abzug gebracht. 
 

5.4. Wertermittlung  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Wien, am 24.02.2026                                                                                               Der Sachverständige 
                                                                                                                                Mag. Karl Wiesflecker 

Der Verkehrswert des Wohnungseigentumsobjektes  W Top 1 lautet, gerundet: 135 000,00€     
Der Verkehrswert des Wohnungseigentumsobjektes  W Top 2       lautet, gerundet: lautet, gerundet: 135 000,00€     
Der Verkehrswert des Wohnungseigentumsobjektes  W Top 3       lautet, gerundet: lautet, gerundet: 198 450,00€     
Der Verkehrswert des Wohnungseigentumsobjektes  W Top 4      lautet, gerundet: lautet, gerundet: 182 000,00€     
Der Verkehrswert des Wohnungseigentumsobjektes  W Top 5       lautet, gerundet:lautet, gerundet: 165 600,00€     
Der Verkehrswert des Wohnungseigentumsobjektes  W Top 6       lautet, gerundet:lautet, gerundet: 118 800,00€     
Der Verkehrswert des Wohnungseigentumsobjektes   Lager 1       lautet, gerundet:lautet, gerundet: 290 500,00€     
Der Verkehrswert des Wohnungseigentumsobjektes   Lager 2       lautet, gerundet:lautet, gerundet: 24 500,00€       
Gesamt 1 249 850,00€  
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6. Beilagen 
 
6.1. Grundbuchsauszug  
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6.2. Plandarstellung 
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              KG 
 

 
              Lager 1/EG 
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      1.OG
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6.3. Bilder 
 
 
 

a) Außenansichten/Stiegenhaus des Gebäudes 
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b) Innenansicht der zu bewertenden Wohnungseigentumsobjekte (Lager 2, Rest Whg) 
 

• Wohnung Top 1 
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• Wohnung Top 2 
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• Wohnung Top 3 
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• Wohnung Top 4 
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• Wohnung Top 5 
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• Wohnung Top 6 
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• Lager, L01 (Moschee) 
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• Lager 02 
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6.4. Sonst. Unterlagen (Mietverträge) 
 

6.4.1. Vereinbarung InsolvenzVw, Ver/Mieter bzgl. Whg Top 1, 3, 5 und 6 
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6.4.1.1. MV Top 1 
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6.4.1.2. MV Top 3 
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6.4.1.3. MV Top 5 
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6.4.1.4. MV Top 6 
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6.4.2. Vereinbarung InsolvenzVw, Ver/Mieter bzgl. Whg Top 2, inkl. MV 
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6.4.3. Vereinbarung InsolvenzVw, Ver/Mieter bzgl. Whg. 4, Lager 1+2 
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6.4.3.1. Mietvertrag Lager 1 
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6.4.3.2. Mietvertrag Lager 2 und Wohnung Top Nr. 4 
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